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Bei Unterabteilungen, die einen Oifiziersstell- 
vertreter besitzen, erhöht sich der Stand um diesen 
Offiziersstellvertreter.

Der systemisierte Stand an höheren Unteroffi
zieren pro Feldbaon beträgt 2 Offiziersstellvertreter, 
4 Stabsunteroffiziere.

F r o n t d i e n s t t a u g l i c h e * )  höhere Unteroffi
ziere dürfen überhaupt außer bei der Truppe in der 
Front keine Verwendung finden.

F r o n t d i e n s t u n t a u g l i c h e  höhere Unter
offiziere können nur bei jenen Truppen ernannt 
werden, bei welchen solche Posten vom KM., bezw. 
M.f. LV. systemisiert sind; eine Einteilung solcher 
frontdienstuntauglicher Unteroffiziere auf andere 
Posten kann nur mit Zustimmung des KM., bezw. 
M. f. LV. erfolgen. Es verringert sich dann die Zahl 
der systemisierten Feldwebelposten.

Die h öh eren  U nteroffiziere rangieren  
Vor den G agisten ohne R angklassen .

B estim m ungen  für d ie S t a b s u n t e r 
o f f i z i e r e .

1. Die zulässige Anzahl der Stabsunteroffiziere 
wurde während der Mobilität erhöht.

Es dürfen im Stande haben:
Die Truppenkörper (selbständig detachierten

Abteilungen) der Infanterie ([Kaiser- und Gebirgs-| 
schützen), Jäger, Kavallerie, Feld-, Gebirgs- und 
Festungsartillerie, der Sappeur-, Pioniertruppe, die 
Fliegertruppe und des Landsturmes so viele Stabs
unteroffiziere, als sie organisationsgemäß Feldkom
pagnien (-Schwadronen, -batterien), bezw. als sie 
taktisch verwendete Marsch- und Landsturm (Land
sturmmarsch) kompagnien (-Schwadronen, -batterien)

*) Ausgenommen hievon jene, welche mit der Goldenen 
Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet sind.
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besitzen; das Telegrafenregiment und das Eisenbahn- 
regimentje 16, jedes Trainbaon 4 Stabsunteroffiziere.

Durch voraussichtlich länger dauernde Undienst
barkeit hervorgerufene Abgänge an Stabsunteroffi-

• zieren können besetzt werden.
2. Zu Stabsunteroffizieren dürfen F r o n t «  

U n t e r o f f i z i e r e  des Aktiv-, Reservestandes 
und des Landsturmes befördert werden, wenn sie 
mit Erfolg ais Zugskom m andanten in Ver
wendung stehen und sich vor dem Feinde bewähren. 
(Beim Eisenbahnregiment und bei der Fliegertruppe 
Frontunteroffiziere des Aktiv-, Reservestandes und 
des Landsturmes, die sich bei der A. i. F. als Zugs
kommandanten oder in ähnlichem Wirkungskreise 
bewährten.)

Es dürfen nur solche Frontunteroffiziere be
fördert werden, die bei der Komp. (Schw adron, 
B atterie) Dienst machen. Andere Unteroffiziere 
müssen zuvor zu Frontunteroffizieren übersetzt 
werdep, die Einteilung bei einer Komp. (Schwadron, 
Batterie) erhalten und die praktische Eignung erweisen.

Einjährig-Freiwillige (Freiwillige auf Kriegsdauer 
und Landsturmpflichtige mit der Berechtigung zum 
Tragen des Einjährig-Freiwilligenabzeichens) dürfen 
nur dann zu Stabsunteroffizieren befördert werden, 
wenn sie für die Ernennung zum Offiziersaspiranten 
nicht in Betracht kommen.

3. Bei den im Punkte 1 nicht aufgezählten 
Truppen, bei Ersatzkörpern und bei Stabstruppen 
findet eine Ernennung zu Stabsunteroffz. nicht statt.

4. Die Ernennung erfolgt während der Mobilität 
durch die Truppen-(selbständig detachierten Abtei- 
lungs-)kommandanten, bei selbständig detachierten 
Unterabteilungen durch den mit dem Befehlgebungs- 
recht über die Unterabteilung dauernd ausgestatteten 
nächsten vorgesetzten Stabsoffizier oder General, bei 
den Trainbaonen Nr. 1 bis 14 durch den Korps
trainkommandanten bei den Trainbaonen Nr. 15 u. 16
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durch den Train-(rangälteren Etappentrain-) Gruppen
kommandanten. Bei der Telegrafen- und bei der 
Eisenbahntruppe ist wegen Einhaltung der Maximal
zahl vor der Ernennung mit dem Telegrafen-(Eisen- 
bahnr) ersatzbaon das Einvernehmen zu pflegen.

(Unter selbständig detachierten Abteilungen oder 
Unterabteilungen sind solche zu verstehen, welche 
dauernd von ihrem Truppenkörper abgetrennt sind.)

Die getroffenen Verfügungen hinsichtlich der 
Ernennung von Stabsunteroffizieren sind strenge 
einzuhalten.

Rechnungsunteroffiziere, Standesführer u. dgl. 
dürfen zu Stabsunteroffizieren nicht ernannt werden. 
Es wird daher nochmals betont, daß für die Er
nennung zu Stabsunteroffizieren nur solche Fronl- 
unteroffiziere in Betracht kommen, die bei den Feld- 
unterabteilungen mit Erfolg als Zugskommandanten 
in Verwendung stehen und sich vor dem Feind be
währen. Bei den Ersatzkörpern und bei den Stabs
truppen dürfen Ernennungen zu Stabsunteroffi
zieren nicht stattfinden.

Die Charge des Stabsunteroffiziers darf als Titel 
nicht verliehen werden und haben diesbezügliche 
Ernennungen nur aus der w irk lich  innehabenden 
Feldwebel-(Gleichgestellten-)Charge zu erfolgen.

Die Wiederbeförderung des nach § 19; 6 der 
Wehrgesetze auf Kriegsdauer Assentierten ist im 
Sinne des Punktes 7 der Vorschrift A — 45 sowohl 
direkt in die früher bekleidete, wie auch in jede 
dieser gegenüber niedrigere Unteroffizierscharge 
zulässig.

Für Beförderungen von Feldwebeln (Wacht
meistern u. dgl.) zu Stabsunteroffizieren, welche von 
den Truppenkörpern aus S ta n d e s r ü c k s ic h te n  
nicht durchgeführt werden können, wurde mit AOK.- 
Erlaß Q.Nr. 83.835 vom 19. Mai 1917 (hst. Q.Nr. 
11.555/1917) um die Beförderung verdienstvoller 
Unteroffiziere zu ermöglichen, wie folgt angeordnet:
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Jene Truppenkörper, weiche beförderungsfähige 
Feldwebel (Wachtmeister u. dgl.) im Stande haben, 
sie aus Standesrücksichten nicht befördern können, 
haben diese den vorgesetzten Kommandos behufs 
Transferierung namhaft zu machen. Die Trans
ferierung hat jenes höhere Kommando anzuordnen, 
dem ein Truppenkörper untersteht, welcher Mangel 
an Stabsunteroffiziersanwärtern hat. Hiebei ist auf 
Sprachkenntnisse und Staatsbürgerschaft Rücksicht 
zu nehmen.

Transferierungen vom k. u. k. Heer zu einer der 
Landwehren und umgekehrt sind nicht durchzuführen.

Transferierungen in einen anderen Armeebereich 
werden fallweise von der Q.Abt. des 10. AK. im 
gegenseitigen Einvernehmen mit dem betreffenden 
AK. vorgenommen werden.

B estim m ungen für O ffiz iersste llvertreter .
1. Zweck. Die Offiziersstellvertreter sind dazu 

bestimmt, abgängige Subalternoffiziere und Fähnriche 
(Zugskommandanten) bei der Armee im Felde (Kriegs
besatzung ausgerüsteter fester Plätze) eingeteilten 
Feld-, Reserve-, Landsturm- und taktisch verwen
deten Marschformationen der Infanterie, Jägertruppe, 
Kavallerie, Feld-, Gebirgs- und Festungsartillerie, 
der Sappeur-, Pionier- und Fliegertruppe zu ersetzen.

Die in taktischer Verwendung stehenden Land
sturmetappenformationen sind in bezug auf Dotierung 
mit Offiziersstellvertretern den Feld-, Reserve-, Land
sturm- und taktisch verwendeten Marschformationen 
gleichzuhalten.

Die Charge soll diesem als Zugskomman
danten verwendeten Unteroffizier Autorität verleihen 
und es ermöglichen, ältere, tüchtige Unteroffiziere, 
die sich im Felde bewähren, durch eine höhere 
Charge zu belohnen. Dadurch sollen auch alle Unter
offiziere zu höheren Leistungen angespornt werden.
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2. E rgänzung . Die (Reserve-, Landsturm-) 
Offizierstellvertreter ergänzen sich aus solchen Front- 
unteroffizieren des Aktiv-, Reservestandes und Land
sturmes, die bei einer bei der Armee im Felde 
(Kriegsbesatzung ausgerüsteter fester Plätze) einge
teilten Feld-, Reserve-, Landsturm- oder taktisch 
verwendeten Marschkompagnie (-Schwadron, -batierie) 
der im Punkte 1 aufgezählten Truppen Dienst machen.

Für eine MG.-Komp. zu 8 MG. sind zwei, zu 
4 A1G. ein höherer Unteroffizier normiert, welche als 
Zugskomma'ndanten zu verwenden sind.

Bei Inf.Geschützabteilungen sowie selbständigen 
techn. Inf. (Jg.) Zügen sind keine höheren Unter
offiziere normiert.

3. E rn en n u n g sb ed in g u n g en . Die Ernennung 
erfolgt in der Regel erst nach mindestens e in 
m onatiger h ervorragen d er D ien stle istu n g  
vor  dem  Feinde als Stabsunteroffizier.

Die nach Zirkularverordnung Präs. Nr. 14.840 
des KM., Nr. 255, NVB1. 51/14 (bzw. Zirk.-Vdg. v. 
12. November 1914, Präs. Nr. 10.307/1 d. M. f. LV.) 
zu Feldwebeln (Gleichgestellten) ernannten eh e
m aligen  Offiziere (-aspiranten) dürfen bei Erfül
lung der gleichen Bedingungen direkt aus der Feld- 
webels-(Gleichgestellten-)charge zu Offiziersstellver
tretern ernannt werden. Die Bestimmungen für die 
Beförderung ehemaliger Offiziere (Offz.-Aspir.) zu 
Feldwebeln (Gleichgestellten) sind im Anhänge ent
halten.

Die Charge des Offiziersstellvertreters darf als 
Titel nicht verliehen werden.

Einjährig-Freiwillige (Freiwillige auf Kriegsdauer 
und Landsturmpflichtige mit der Berechtigung zum 
Tragen des Abzeichens der Einjährig-Freiwilligen) 
dürfen nur dann zu Offiziersstellvertretern befördert 
werden, wenn sie für die Ernennung zum Offiziers- 
aspiranten keinesfalls mehr in Betracht kommen.
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4. E rn en n u n g sre ch t. Die Ernennung erfolgt 
während der Mobilität durch den Truppen- (selbst
ständigen Abteiiungs-) Kommandanten, bei selbstän
dig detachierten Feldunterabteilungen durch den mit 
dem Befehlgebungsrecht dauernd ausgestatteten näch
sten vorgesetzten Stabsoffizier oder General.

Bei den im P unk te  1 n ich t au fg e zä h lte n  
T ru p p en , bei E tap p e n tru p p e n , L a n d s tu rm 
w ach  f o r m a t i o n e n, E r s a t z k ö r p e r n und  bei 
S ta b s t r u p p e n  d ü rfe n  O ff iz ie rs s te llv e r tre te r  
n ic h t e rn a n n t  w erd en .

5. A n z a h l .  Die Ernennung erfolgt nach Be
darf und nach Maßgabe des Vorhandenseins Ge
eigneter (Punkt 3).

Der Bedarf ist gegeben, wenn bei den Feld
kompagnien (-Schwadronen, -batterien) der im Pkt. 1 
aufgezählten Formationen und Truppen Abgänge an 
Subalternoffizieren und Fähnrichen (Zugskomman
danten) bestehen (auch infolge voraussichtlich län
gerer Undienstbarkeit).

Die Anzahl der bei einem Truppenkörpfcr vor
handenen Offizierssteilvertreter darf jedoch die Hälfte 
der bei diesem Truppenkörper systemisierten Zahl 
an Stabsunteroffizieren — bei einer ungeraden An
zahl die kleinere Hälfte — nicht überschreiten.

Die Abkommandierung eines Offizierstellver
treters zu einem anderen Dienst als zum Frontdienst 
bei einer Kompagnie (Schwadron, Batterie) oder 
einer Maschinengewehrabteilung ist nicht gestattet, 
ln ganz besonderen Ausnahmsfälleii ist die Ent
scheidung des KM., bzw. M. f. LV. einzuholen.

A nerkennung der Beförderung aus 
K riegsgefangenschaft zurückgekehrter  

P ersonen .
A us AOK. P e rs .N r 20.264/1 v. 5. Ju li 1917:
1. Die aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten 

Mannschaftspersonen, die angeblich von einem Kmdo.
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der e igen en  A rm ee befördert worden sind, deren 
Beförderung derzeit aber nicht nachweisbar ist, sind 
— nach Rechtfertigung ihres Verhaltens im Sinne 
des DR. I. Teil, Punkt 710, oder wenn sie nach 
KM.Erl. Abt. 5, Nr. 2386 (Bbl. 26/16), bezw. Erl. 
des k. k. Min. f. LV. vom 31. März 1916, Präs.Nr. 
5080/VIII (Ldw. Bbl. 28/16) Zirk.Erl. des k. u. LVM. 
Nr. 116.725/1 (HVB1. Nr. 38/16, Normalverordnung) 
auch nur „bedingt gerechtfertigt“ anerkannt worden 
sind — vorläufig in der Charge zu belassen. Die 
Ersatzkörper werden beauftragt, die Erhebungen über 
die Anspruchsberechtigung womöglich gleich ein
zuleiten. Zu diesem Zwecke sind mit diesen Personen 
Protokolle aufzunehmen, in welchen die Einvernom
menen den genauen Zeitpunkt der Beförderung so
wie die Namen sämtlicher Vorgesetzten vom Kamerad
schaftskommandanten aufwärts, anzuführen haben. 
Ferner sind diese Personen ausdrücklich darauf auf
merksam zu machen, daß gegen sie unbedingt das 
Strafverfahren eingeleitet werden würde, wenn sich 
herausstellen sollte, daß sie die Charge unrechtmäßig 
tragen und vielleicht auch die damit verbundenen 
höheren Gebühren beziehen.

2. Die im Dienste der verb ü n d eten  Armeen 
von einem Kmdo derselben angeblich verliehenen 
Chargen besitzen in der eigenen Armee keine 
Gültigkeit. Solche Mannschaftspersonen können nach 
einer mit Erfolg abgelegten Erprobungszeit, während 
der sie in der ihnen angeblich verliehenen Charge 
vorläufig belassen werden, rechtmäßig in diese Charge 
befördert werden.

Hinsichtlich der Einleitung der Erhebungen, ob 
die Beförderung tatsächlich erfolgt ist, und hin
sichtlich der Belehrung gelten die Bestimmungen 
des Punktes 1 dieses Befehlschreibens. i



Hnhang.

B eförderung ehem aliger  Offiziere
(Offz.» A spiranten) zu F eldw ebeln  

(G leich geste llten ).
Mit dem Erlaß Präs.Nr. 10.355 v. 3. Aug. 1914 

wurde verfügt, daß Rehabilitierungsbitten ehemaliger 
Offiziere (Offiziersaspiranten), welche gerichtlich der 
Charge verlustig wurden, erst nach der Demobili
sierung vorzulegen sind.

Die B e fö rd e ru n g  solcher bereits präsent 
dienender oder infolge freiwilliger Assentierung auf 
Kriegsdauer noch einrückender ehemaliger Offiziere 
(Offiziersaspiranten) zu wirklichen Feldwebeln 
(Gleichgestellten) ist jedoch — ohne Rücksicht auf 
die Standesverhältnisse des Truppenkörpers (der 
Anstalt) — s o f o r t  zulässig, wenn die für die Be
förderung zum Unteroffizier vorgeschriebenen Be
dingungen erfüllt sind und sie nicht ohnehin eine 
Unteroffizierscharge bekleiden.

Nur über B e w il l ig u n g  des K r i e g s m in i 
s te r iu m s  dürfen ehemalige Offiziere (Öffiziers- 
aspiranten) befördert werden, die

1. ihrer Charge im militärgerichtlichen Wege 
verlustig wurden oder

2. ihrer Charge verlustig wurden,
a) weil sie wegen eines Verbrechens oder wegen 

aus Gewinnsucht verübter Vergehen (Uebertretungen)
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von einem Z i v i l s t r a i g e r i c h t  rechtskräftig ver
urteilt worden sind,

b) weil sie einer solchen strafbaren Handlung 
oder Unterlassung nach dem Ergebnis des vorher
gegangenen strafgerichtlichen Verfahrens zwar über
wiesen erschienen, jedoch wegen Eintrittes der Ver
jährung oder wegen aus freiem Antrieb rechtzeitig 
geleisteter Schadloshaltung vom Gericht zu einer 
Strafe nicht verurteilt werden konnten,

c) weil nachträglich festgestellt wurde, daß sie 
noch vor der Ernennung zum Offizier (Offiziers
aspiranten) wegen einer solchen strafbaren Handlung 
oder Unterlassung eines der unter b) angeführten Um
stände vom Gerichte zu einer Strafe nicht verurteilt 
werden konnten.

Die Bewilligung des K o rp s  (M ilitä r)  k o m 
m a n d ó s  zur Beförderung ist erforderlich, wenn der 
ehemalige Offizier (Offiziersaspirant), nachdem er 
infolge anderer als der unter 1. und 2. aufgezählten 
Ursachen aus der Offiziers (Aspiranten) Charge ab
gegangen ist, von einem Zivilgericht wegen eines 
einen Ehrenmakel nach sich ziehenden Verschuldens 
verurteilt wurde.

Die Entscheidung des KM. ist auch einzuholen, 
wenn die Angaben eines für die Beförderung in 
Aussicht genommenen ehemaligen Offiziers (Offiziers
aspiranten) vom Truppenkörper (der Anstalt) in Er
manglung der Akten nicht überprüft werden können.

Für die Richtigkeit: Für den Armeekominandanten :
Neubauer m. p. /•>

Hptm. ' f  Á r  A

y  yny
'Oberst des Generalstabes 

Oberquartiermeister.






